
II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/1862 DER KOMMISSION 

vom 16. Oktober 2017 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von 

ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung  
(EWG) Nr. 2092/91 (1), insbesondere auf Artikel 38 Buchstabe d, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission (2) wird den Kontrollstellen und Kontrollbehörden ein 
bestimmter Zeitraum für die Einreichung ihres Antrags auf Anerkennung im Hinblick auf die Einfuhr konformer 
Erzeugnisse in Übereinstimmung mit Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eingeräumt. Da die 
Durchführung der Bestimmungen über die Einfuhr konformer Erzeugnisse noch bewertet wird und die 
betreffenden Leitlinien, Muster, Fragebögen und das notwendige elektronische Übermittlungssystem noch 
ausgearbeitet werden, sollte die Frist für die Einreichung der Anträge durch die Kontrollstellen und Kontroll
behörden verlängert werden. 

(2)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die 
ökologische/biologische Produktion — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 wird das Datum „31. Oktober 2017“ durch das Datum 
„31. Oktober 2018“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
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(1) ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1. 
(2) Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission vom 8. Dezember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) 

Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern  
(ABl. L 334 vom 12.12.2008, S. 25). 



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 16. Oktober 2017 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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